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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 403 - Finanzen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Natalie Poppel 
563 - 5357 
563 - 4742 
natalie.poppel@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

29.10.2009 
 
VO/0764/09 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

16.11.2009 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Bestellung der Vertreter in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische 
VHS 

 
Grund der Vorlage 
 
Die Amtszeit der Verbandsversammlung entspricht der Wahlzeit des Rates der Stadt 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Als Vertreterinnen/Vertreter und Stellvertreterinnen/Stellvertreter in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS werden entsandt: 
 
 
        Stellvertreter: 
 
 

1. Stv. Jaschinsky (CDU)   1. __________________________ 
 
2. Stv. Schlüter (CDU)    2. __________________________ 

 
3. Stv. Warnecke (SPD)    3. Stv. Wagner (SPD) 

 
4. Stv. Hartwig (SPD)    4. BM U. Schulz (SPD) 

 
5. Stv. M. Schulz (GRÜNE)   5. Stv. Orth (GRÜNE) 

    Sk. Bürg. Gerhard Schäfer (GRÜNE) 
    

 
6. Sachk. Bürg. Karin van der Most (FDP) 6. Stv. Suika (FDP) 

 
7. Herr Matthias Nocke (Geschäftsbereichsleiter Kultur, Bildung und Sport) 
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Einverständnisse 

 
entfällt 
 
 
Unterschrift 

 
 
 
Dr. Slawig 
 
 
Begründung 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Bergische VHS entsendet jedes 
Verbandsmitglied sechs Vertreterinnen bzw. Vertreter nebst Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
in die Verbandsversammlung. 
 
Hiervon soll ein Vertreter bzw. eine Vertreterin in der Verbandsversammlung der Vorsitzende 
bzw. die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses des jeweiligen Verbandsmitgliedes sein. 
 
Die Hauptverwaltungsbeamten bzw. –beamtinnen der Mitgliedskörperschaften oder eine von 
jeder Hauptverwaltungsbeamtin bzw. jedem Hauptverwaltungsbeamten vorgeschlagene 
Beamtin oder Angestellte bzw. vorgeschlagener Beamter oder Angesestellter sind Mitglieder 
der Verbandsversammlung. Sie sind von ihren Vertretungsorganen in diese zu wählen. Sie 
sind nicht auf die Zahl der Mitglieder nach § 6 Abs. 1 anzurechnen. 
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